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Zusammenfassung: Seit 2013 sind alle Arbeitsorganisationen qua 
Gesetz verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Bela-
stungen (GBpsych) durchzuführen. Knapp zwei Jahre später legt 
der Bundestag mit einer Novellierung des Präventionsgesetzes nach 
und verlangt auch hiermit die Fokussierung gesundheitsfördernder 
Lebens- und Arbeitskontexte. Der Artikel skizziert, welche Aspekte 
bei der Realisierung einer professionell arrangierten Risikoanaly-
se berücksichtigt werden müssen, was mit den Ergebnissen geschieht 
und dass die Risikoanalyse ein ideales Instrument zur strukturierten 
Verzahnung von Arbeitsschutz, Betrieblicher Gesundheitsförderung 
und Organisationsentwicklung sein kann. Die gesetzlich verankerte 
GBpsych wird aktuell lediglich von maximal 16 Prozent der deut-
schen Betriebe umgesetzt. Eine vom Autor durchgeführte Studie gibt 
Einblick in die Gründe: Vielen Unternehmen ist die psychische Ge-
sundheitsfürsorge ihrer Belegschaft wichtig. Gegen ein konsequentes 
Handeln spreche jedoch die Komplexität des Themas Psyche und da-
mit verbunden der Mangel an Fachpersonal und -wissen. Entspre-
chend müssen den Firmenverantwortlichen qualitativ hochwertige 
und passgenaue Verfahren zur Verfügung gestellt werden. So fordert 
der Autor einerseits, Analysen, Strategien und effiziente Interventi-
onen durch Fachkräfte der Arbeits- und Verhaltenswissenschaften 
durchführen zu lassen, und andererseits, mittelfristig orientierende 
Gütekriterien für den gesamten Prozess festzulegen. Die Zuständig-
keit für das Gelingen und Forcieren des psychischen Arbeitsschutzes 
obliegt seiner Meinung nach nicht nur den Arbeits-, sondern eben-
so den Organisationen der Gesundheitspolitik und -wirtschaft, wie 
GKV-Spitzenverbänden, Unfallversicherungsträgern oder der Ren-
tenversicherung.

Schlüsselworte: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, 
Gesundheitsprävention, Arbeitsschutz, Betriebliche Gesund-
heitsförderung, Organisationsentwicklung, Qualifikation

Im Jahr 2013 ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) reformiert 
worden. Eine wesentliche Änderung betrifft die Bewahrung der 
psychischen Gesundheit: Der Arbeitgeber hat durch eine Be-
urteilung der Gefährdungen zu ermitteln, welche Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes zur Vermeidung bzw. Minimierung von Ge-
fährdungen durch psychische Belastung erforderlich sind. Er hat 
diesbezüglich insbesondere die in den §§ 6 bis 10 genannten Ge-
fährdungsfaktoren zu berücksichtigen. Entsprechend dem Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Schutz-
maßnahmen festzulegen. Gefahren sind hierbei an ihrer Quelle 

zu bekämpfen (vgl. ArbSchG, zuletzt geändert 2013). Demnach 
sind alle Arbeitsorganisationen aufgefordert, mittels einer Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer Belastung (GBpsych) Risiken 
zu analysieren, Strategien zur Reduktion erkannter Fehlbela-
stungen abzuleiten und geeignete Interventionen zu entwickeln 
und anzuwenden. Von großer Bedeutung ist, dass es hierbei um 
die Erfassung potenziell krank machender Bedingungen und 
nicht um die Diagnose einer möglichen Krankheit des Einzel-
nen geht. Knapp zwei Jahre später, am 18. Juni 2015, hat der 
Deutsche Bundestag das Gesetz zur Stärkung der Gesundheits-
förderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) ver-
abschiedet. Übergeordnetes Ziel ist es, förderliche Strukturen in 
der Lebens- und Arbeitswelt zu schaffen und zu unterstützen, um 

„Krankheiten [zu] vermeiden, bevor sie entstehen“ (Bundesmi-
nisterium für Gesundheit, 2014, S. 1). In diesem Zusammen-
hang wird besonderer Wert auf die Vorbeugung seelischer Er-
krankungen gelegt (Knieps & Klemm, 2015). Anlass sind die 
rasant gestiegenen Arbeitsunfähigkeitsraten aufgrund psychi-
scher und Verhaltensstörungen. Das neue PrävG verfolgt dem-
nach ebenfalls einen stark kontextbezogenen Ansatz: Die Verhält-
nisse des Einzelnen rücken als (mit)konstituierende Konditionen 
für Krankheit und Gesundheit in den Fokus. Somit wird den un-
auflösbaren Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt, 
wie sie die ökologische Psychologie, ressourcenorientierte Ansät-
ze, die Resilienzforschung und zahlreiche andere Prinzipien po-
stulieren, Rechnung getragen. Um entsprechende Angebote be-
reitstellen zu können, verdoppeln die Versicherungsträger ihre 
Investitionen auf rund 500 Millionen Euro (Bundesministeri-
um für Gesundheit, 2014). Die Unterstützungsmaßnahmen sol-
len in allen sozialen Bereichen und Settings (wie KiTa, Schule, 
Familien, Betriebe) sowie über die gesamte Lebensspanne Ein-
zug halten. Ein zentraler Anspruch des PrävG ist die Verzah-
nung von Arbeitsschutz und betrieblicher Gesundheitsförde-
rung (BGF) (Bundesministerium für Gesundheit, 2015). Und 
genau hierzu schafft der Gesetzgeber (vielleicht auch unbeabsich-
tigt) mit seinen beiden Novellen das Fundament: Die Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz (GB-
psych) dient der bedarfsgerechten, systematischen und, durch 
den expliziten Verhältnisbezug, auch nachhaltigen Prophylaxe 
seelischer Erkrankungen. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
verantwortlichen Protagonisten die gesetzlichen Vorgaben kon-
sequent einlösen. Der vorliegende Artikel möchte einmal darle-
gen, welchen Vorzug speziell das Instrument der GBpsych (nicht 

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz 
(GBpsych): ein Präventionsansatz mit rechtlichem rahmen und 
vielfältigem nutzen

kai Lenßen 



199Gesprächspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 4/15

SchwerPunkt: Prävention

nur) für die gesundheitliche Primärprävention hat. Zum anderen 
wird eine Unternehmensstudie skizziert, die zeigt, wie deutsche 
Firmen aktuell mit dem Thema Psyche am Arbeitsplatz umgehen, 
welche Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge bereits bestehen 
und was die betrieblichen Akteure zur Realisierung einer GB-
psych benötigen. Drittens soll darauf hingewiesen werden, dass 
nur die verhaltens- beziehungsweise arbeits- und gesundheitswis-
senschaftliche Begleitung des Erhebungs-, Auswertungs- und An-
wendungsprozesses zu qualitativ zufriedenstellenden Ergebnis-
sen und gezielten Verbesserungen führen kann. Zudem erfordert 
eine auf Partizipation, Fairness und Akzeptanz beruhende Ver-
fahrensweise personzentrierte Interaktions-Experten, nicht zu-
letzt um eventuell aufkommendem Misstrauen und Widerstän-
den adäquat begegnen zu können.

GBpsych: hintergrund, Prozess und Methoden

Seit Jahren steigen die Quoten der psychischen und Verhaltens-
störungen im beruflichen Kontext: Sie machen alleine 15 Prozent 
aller Krankentage und etwa 50 Prozent der Neuverrentungen aus. 
Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten ist nach eigenen Anga-
ben seelisch belastet. Die Ausfallzeit dauert mit durchschnitt-
lich knapp 40 Tagen beinahe dreimal so lange, wie bei anderen 
Krankheiten (Knieps & Klemm, 2015). Hauptsächliche Bela-
stungsfaktoren sind Zeit- und Termindruck, hohe Verantwor-
tung bei geringem Handlungsspielraum, entfremdende Emo-
tionsarbeit (sogenanntes Surface Acting, wenn andere Gefühle 
gezeigt als empfunden werden), Rollenstress und fehlende sozi-
ale Unterstützung. Wobei die öffentliche Verwaltung sowie die 
Branchen der Sozial-, Gesundheits- und Pflegewirtschaft stark 
betroffen sind (vgl. u. a. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin, 2014, Rau & Buyken, 2015, Kliner, Rennert & 
Richter, 2015). Hierdurch verursachte Ausfälle an Produktion 
und Bruttowertschöpfung für deutsche Unternehmen betragen 
16 Milliarden Euro pro Jahr (BKK, 2013, BMAS, 2013). Die 
DAK schätzt die monetären Konsequenzen allein von nicht adä-
quat behandelten depressiven Patienten (gemäß Diagnoseschlüs-
sel F32 im ICD 10) auf rund 13.700 Euro pro Fall (Weber, Hör-
mann & Köllner, 2006). Doch bei Weitem nicht alle Erkrankten 
bleiben zu Hause: Knapp 60 Prozent gehen trotz gesundheit-
licher Beschwerden arbeiten (Zok, 2008). Gründe sind unter an-
derem Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, Stigmatisierung und 
Verdrängung. Damit Arbeit nicht krank macht, muss sie in er-
ster Linie ausführbar, erträglich, nicht schädigend, zumutbar und 
persönlichkeitsfördernd sein (vgl. auch Abb. 1). Stimmt die Pas-
sung zwischen den Arbeitsbedingungen und den persönlichen 
Fähigkeiten, ist Arbeit motivierend, hält uns gesund und macht 
regelrecht glücklich.

Mit der Durchführung einer GBpsych soll der Arbeitgeber nun 
genau diese Aspekte „gesunder Arbeit“ überprüfen. Und nicht 

nur das. Stellen sich bei der Gefährdungsbeurteilung Mängel he-
raus, muss gemäß ArbSchG § 3 nachgebessert werden.

was wird da eigentlich gemessen?

Hinsichtlich der Umsetzung einer Gefährdungsbeurteilung psy-
chischer Belastung existieren vorrangig zwei große Befürchtungen, 
nämlich die Sorge der Beschäftigten, sich einer “Nabelschau“ zu 
unterziehen, die dann auch noch betrieblich ausgewertet werden 
soll. Zum anderen ist dort die Angst auf Seiten der Geschäftslei-
tung, dass Externe Einblicke in empfindliche Abläufe und Da-
ten der Organisation erhalten. Ersteres sollte auf keinen Fall pas-
sieren. Das Analyse-Instrument muss so ausgerichtet sein, dass es 
gerade nicht die persönliche Verfassung misst, sondern die Aus-
wirkungen von Arbeitsmerkmalen (Belastungen) – also die äuße-
ren Verhältnisse. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewerten 
ihre Arbeitsaufgabe, Arbeitsmittel, Arbeitsplatzumgebung, sozia-
len Beziehungen, Arbeitsinhalte und Arbeitsorganisation (s. Ta-
belle 1, S. 200).

Mithilfe standardisierter Befragungs-Tools wird analysiert, in 
welchem Maße die Arbeitsbedingungen zu Stress, psychischer 
Ermüdung, psychischer Sättigung und Monotonie führen und 
somit Fehlbelastungen darstellen. Nach Ausführung der Ana-
lyse entsteht ein Bild des aktuellen Gesundheitsrisikos im Un-
ternehmen, das wiederum Schlüsse auf Änderungspotenzial 
und Ansatzpunkte zulässt. Dies bedeutet allerdings tatsächlich, 
dass eventuelle Bedenken seitens der Führungsspitze – nämlich, 
Fremde hätten Einsicht in vielleicht gesundheitsschädigende Ver-
läufe – nicht unbegründet sind. Die Untersuchung soll ja gera-
dezu Schwachstellen, aber durchaus auch bewährte Aspekte im 
betrieblichen Alltag aufzeigen. Im besten Sinne leistet die struk-
turierte und dokumentierte Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastungen – quasi als multimethodales Diagnoseinstrument – 
einen systematischen Beitrag zur Organisations- und Personal-
entwicklung. Indem anlassbezogene Interventionen konzepti-
oniert werden und zielgerichtet zum Einsatz kommen, gilt der 
gesamte Prozess als effiziente Strategie, die Handlungssicherheit 
im Feld der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) gibt. 

Kriterien „gesunder Arbeit“:
 �  Ganzheitlichkeit
 �  Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit
 �  Anforderungsvielfalt 
 �  Entscheidungs- und Handlungsspielraum
 �  Weder Unter- noch Überforderung
 �  Angemessene Rückmeldungen
 �  Zeitelastizität und stressfreie Regulierbarkeit
 �  Lern- und Entwicklungsgelegenheiten
 �  Möglichkeiten der sozialen Interaktion

vgl. DIN EN ISO 10075-1:2000

 Abb. 1. Kriterien „gesunder Arbeit“
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Unternehmen sind nicht länger auf ein „Gießkannenprinzip“ an-
gewiesen, das zufällig ausgewählte und zum Teil sehr kostspielige 
Gesundheitsprogramme für die Belegschaft ausbreitet.

Der Prozess 

Um die Gefährdungsanalyse zu etablieren, müssen betriebliche 
Führungsriege, Arbeitsschutzverantwortliche und Arbeitnehmer-
vertretung an einem Strang ziehen. Dabei sollte die erste Ab-
sicht der Konsens über eine einheitliche Unternehmenspolitik 
zum Gesundheitsschutz sein. Die Erfahrung zeigt, dass hierzu 
eine professionelle, personzentrierte und oftmals externe Mode-
ration notwendig ist. Expertise von außen hilft insbesondere, die 
interaktionalen Ressourcen der betrieblichen Kooperationspart-
ner zu schonen. Ist die Bereitschaft auf höchster Ebene geklärt 
und eine Lenkungsgruppe gebildet, werden Bedarf und Ziele des 
Unternehmens exploriert. Hierbei beginnt die Arbeitsorganisati-
on nicht bei Null, sondern kann auf bereits bestehende Gesund-
heitsdaten wie Fehlzeitenstatistik, Fluktuation, Qualitätsmängel, 
Unfälle, Beschwerden oder Suchtfälle zurückgreifen. Brauchbar 
ist auch die Frage danach, was im Betrieb bereits gut läuft. 

Der Steuerkreis schafft Strukturen für eine psychische 
Gefährdungsbeurteilung

Die Lenkungsgruppe entwickelt ein Konzept zur Vorgehenswei-
se und zum Ablauf und fördert die Akzeptanz bei den Mitarbei-
tenden. Danach geht es darum zu definieren, welche Tätigkeiten, 
Arbeitsbereiche und Organisationseinheiten beurteilt und vor 
allem, ab welchem Belastungsgrad gehandelt werden soll. Der 
Lenkungskreis entscheidet auch über die Größe der Stichprobe, 
den einzuhaltenden Datenschutz, die zu erhebenden demogra-
fischen Aspekte und natürlich über das Analyseinstrument. Art 
und Umfang der Erhebungsmethode sind abhängig vom Zeit-
punkt im Untersuchungsablauf, von bereits vorhandenen Daten 
und der erforderlichen Tiefe der Ergebnisqualität. Die Palette 
reicht von Beobachtungsstudien inklusive Mitarbeitenden-In-
terviews über Screening-Verfahren und Kurzfragebögen bis hin 

zu moderierten Gruppenzirkeln (Feinanalysen). Für einen ersten 
zusammenhängenden Blick der aktuellen psychischen Risikofak-
toren sind arbeitswissenschaftlich fundierte Screening-Methoden 
vollkommen ausreichend. Vertiefende Verfahren werden dann 
eingesetzt, wenn die Ergebnisse zeigen, dass zuvor festgelegte Be-
lastungsgrenzen tangiert oder überschritten sind. Fachpsycholo-
ginnen und Fachpsychologen erarbeiten in diesen Fällen mit den 
betroffenen Teams in professionell durchgeführten Workshops 
ganz konkret, wo der Schuh drückt und finden im optimalen 
Fall bereits gemeinsam erste Veränderungsmöglichkeiten.

Systematik und gängige tools

Beobachtungsstudien werden vornehmlich in kleineren Firmen 
oder Organisationseinheiten praktiziert. Dort sind sie brauchbar 
und rationell. In allen anderen Fällen sind sie aufwändig und teu-
er – und zur Ermittlung der psychischen Belastungsfaktoren auch 
nicht notwendig. Hier kommen hauptsächlich Fragebögen zur An-
wendung. Anspruch ist, das Ausmaß an Stress, psychischer Ermü-
dung, Monotonie und psychischer Sättigung herauszustellen. Jedes 
Merkmal wird anhand mehrerer Items gemessen. Bei Bedarf kön-
nen weitere Gesichtspunkte – etwa zum Führungsverhalten und zur 
sozialen Unterstützung erhoben werden. Die Anwendenden sollten 
darauf achten, theoriegeleitete und validierte Fragebögen einzuset-
zen (vgl. auch Abb. 3). Außerdem muss zwischen Online- oder Pa-
pier- und Bleistiftversion ausgewählt werden. Inhaltlich gibt es dies-
bezüglich keinen Unterschied. Auswahlkriterien sind vielmehr die 
Datenschutzaspekte und das Handling. Die Entscheidung für das 
eine oder andere wird mit den betrieblichen Akteuren meist rasch 
gefunden und hängt nicht selten von bestimmten Überzeugungen 
ab. Beide Verfahren sind möglich; Online-Tools sind vielleicht der 
heutigen Zeit angemessener und ein wenig eleganter im Umgang. 
Die durchschnittliche Laufzeit der Befragung beträgt vier Wochen. 
Ratsam ist es, die Beschäftigten nach etwa 14 Tagen nochmals zur 
Teilnahme zu motivieren, das erhöht die Rücklaufquote. Zum Ab-
lauf der Befragungsphase wäre eine Teilnahmerate von rund 50 
Prozent und höher erfreulich. Auch bei Werten, die darunterliegen, 
sollte die Analyse fortgesetzt werden. Da niedrige Rücklaufquoten 

Arbeitsplatz, -umgebung räumliche Enge, räumliche Mobilität, Lärm, Blendung, Gerüche, mangelhafte Gestaltung, Signale

Arbeitsmittel störanfällige(s),  ungeeignete(s) Technik / Werkezug, mangelhafte Software, ungünstige Bedienung der Maschinen

Arbeitsaufgabe hohe Komplexität, unvollständige/ einfache Aufgaben, hohe emotionale Anforderungen, Bedrohung durch 
Personen, hohe Verantwortung, unklare Kompetenzen, fehlende Qualifikation

Arbeitsinhalte geringer Entscheidungs-/ Handlungsspielraum, wenig Abwechslung, kurze Takte, hoher Wiederholungsgrad, 
Informationsflut, Informationsdefizite

Arbeitsorganisation hohe Arbeitsmenge, Zeitdruck, häufige Störungen, überlange Arbeitszeit, Schichtarbeit, keine Pausen, isolierte 
Einzelarbeit, fehlende Kommunikation

Soziale Beziehungen Konflikte im Team, fehlende soziale Unterstützung, schlechte Führungsqualität, fehlende Anerkennung, zu 
wenige / zu viele soziale Interaktionen

 Abb. 2: Mögliche psychosoziale Arbeitsbelastungen
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jedoch als eigenständige Anzeichen bestehender Unzufriedenheiten 
gelten, lohnt es sich, die Gründe hierfür zu beleuchten. Die An-
zahl der Fragen variiert je nach Instrument. Aber auch sogenannte 
Kurz-Fragebögen können schon mal 70 Aussagen beinhalten. Die 
Lang-Versionen liegen dann bei bis zu 140 Fragen. Im Rahmen der 
oben erwähnten Gütekriterien können Formulierung und Auswahl 
der Items mit Unterstützung einer Arbeitswissenschaftlerin / eines 
Arbeitswissenschaftlers modifiziert werden. Von dieser Gelegenheit 
machen tatsächlich viele Lenkungsgremien Gebrauch. Prinzipiell 
ist es möglich, bisher durchgeführte Mitarbeitenden-Befragungen 
zukünftig mit der Gefährdungsanalyse zu kombinieren und somit 
Doppelungen zu vermeiden.

Allgemein gilt: Methoden, die helfen, den Betrieben pragmatisch 
und unspektakulär einen Überblick zu verschaffen, werden be-
vorzugt und bieten einen hervorragenden Einstieg in den Aktu-
alisierungsprozess.

was geschieht mit den ergebnissen?

Es erfolgt eine statistische Auswertung der Antworten zu den Be-
lastungsfaktoren, die zunächst meist deskriptiv dargestellt wird 
und Angaben zu Häufigkeitsverteilungen, zu Mittelwerten und 
zur Streuung der Daten macht, um Schwerpunkte zu explorieren. 
In einem zweiten Schritt klären Psychologinnen und Psychologen 
anhand vergleichender Statistik Korrelationen zwischen einzelnen 
Merkmalsausprägungen und Stressoren bezogen auf Untergrup-
pen. Man kann nun beispielsweise erkennen, wie viele Personen 

– Führungskräfte oder Nicht-Führungskräfte – in bestimmten Ab-
teilungen welchen Stressfaktoren ausgesetzt sind. Grundsätzlich ist 
davon auszugehen, dass negativ beurteilte Indizes von über 30 Pro-
zent unbedingt mit Feinanalysen näher unter die Lupe zu neh-
men und anschließend Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln 
sind. Ab 60 Prozent besteht unbedingter Handlungsbedarf. Mit 
arbeitswissenschaftlichem Sachverstand können anhand der Er-
gebnisse Belastungsprobleme konkret beschrieben, Hintergrün-
de genauer bestimmt und wirksame Strategien abgeleitet und vor 
allem passgenau eingesetzt werden. Interventionen zur Redukti-
on und Prävention psychosozialer Fehlbelastungen reichen von be-

triebspsychologischen Sprechstunden und Trainings für Personal 
und Führungskräfte über Konfliktmanagement und Psychoeduka-
tion bis hin zur Arbeitsumwelthygiene oder auch organisationalen 
Umstrukturierung. Die Priorisierung der Maßnahmen ist abhän-
gig von der Bedeutsamkeit, dem Ausmaß der Gefährdung, den be-
trieblichen Gegebenheiten und möglichen „Quick wins“. Auch in 
dieser Phase zahlt es sich aus, die Belegschaft wohlwollend, exten-
siv und ausführlich über die Resultate und Intentionen in Kennt-
nis zu setzen.

Die implementierung der Gefährdungsbeurteilung wird 
von oberster Stelle kontrolliert

Sind die Ziele definiert und die Zuständigkeiten benannt, kann 
die Umsetzung geplant werden. Die Arbeitsschutzkontrollorgane 
wie BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), 
Berufsgenossenschaften und Unfallversicherer verlangen die Do-
kumentation der Gefährdungsbeurteilung und legen hierzu Min-
destanforderungen fest (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin, 2014, s. auch Abb. 4). 

Eine systematische Aufzeichnung hilft den Verantwortlichen auch, 
den Transfer in die Arbeitsschutzpraxis zu organisieren und die 
Wirksamkeit der Maßnahmen zu evaluieren: Wurden die verein-
barten Maßnahmen realisiert? Hat sich nach ihrer Umsetzung die 
Belastung wie erwünscht verändert? Welchen Effekt haben die 
Maßnahmen auf Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten im 
Allgemeinen? Die Analyse der Belastungsfaktoren ist gemäß Ar-
beitsschutzgesetz § 3 (Abs. 1) zu aktualisieren. Dies ergibt sich ge-
nerell, wenn sich grundlegende Gegebenheiten ändern.

Die reduktion psychosozialer Fehlbelastung ist ein wahrer 
Gewinn 

Mit der Gefährdungsbeurteilung entwickeln die Firmen Struk-
turen und eine Kultur, in der Wertschätzung, soziale Kompetenz 
und mentale Selbststeuerungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gestärkt werden. Dieses Risikomanagement ist durch 
und durch zukunftsfähig: Es hilft, Verfahrensgerechtigkeit zu er-
höhen, Konflikte zu reduzieren und Ressourcen sinnvoll einzu-
setzen. Persönlichkeitsfördernde Maßnahmen werden von Be-

Gängige Tools:
 �  Gefährdungsanalyse Psychischer Belastung – GPB
 �  Kurzform der Kontrastiven Aufgabenanalyse – KABA-K
 �  Prüfliste Psychische Belastung – Pl PB
 �  Salutogenetische Subjektive Arbeitsanalyse – SALSA
 �  Checklisten zur Erfassung der Fehlbeanspruchungsfolgen – 

ChEF
 �   Kurzverfahren Psychische Belastung – KPB

(siehe auch Toolbox der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin – BAuA, 2010)

 Abb. 3: Instrumente zur Bewertung psychischer Belastungen am Ar-
beitsplatz

Mindestinhalte der Dokumentation:
 �  Systematische Darlegung der Gefährdungen und ihre Be-

schreibung
 �  Einschätzung des Risikos und Grundlage der Risikobewertung
 �  Schutzziele
 �  Konkrete Maßnahmen
 �  Verantwortliche Personen, Terminsetzung
 �  Wirksamkeit der Maßnahme 

 Abb. 4: Gesetzliche Anforderungen an die Dokumentation psychi-
scher Gefährdungsbeurteilungen
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schäftigten als gerecht erlebt. Dieser Fair-Process-Effect steigert 
Leistungsbereitschaft und Loyalität im Unternehmen, was sich 
betriebswirtschaftlich rechnet (Gollwitzer, Lotz, Schlösser & 
Streicher, 2013). Der Return-on-Invest-Faktor (ROI) durch ein 
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) liegt – je nach 
Erhebung – zwischen 1:3 und 1:10. Das Resultat sind erhebliche 
Produktivitätssteigerungen aufgrund einer motivierten und ge-
sünderen Belegschaft. Nicht zuletzt hilft die Gefährdungsbeur-
teilung, zwischen den Interessen unterschiedlicher betrieblicher 
Sozialpartner zu vermitteln.

GBpsych: ein multifunktionales Prinzip für eine 
gesunde organisation 

Mithilfe der regelmäßigen Überprüfung psychischer Fehlbela-
stungen im Betrieb erfüllen Unternehmen – über das gesetzliche 
Muss hinaus – noch andere relevante Organisationsziele. Abb. 5 
zeigt den üblichen Ablauf einer Analyse: Das grobe Screening 
bringt erste Ergebnisse zur Ausprägung kritischer Merkmalsbe-
reiche und auch bereits charakteristischer Variablen. Durch ver-
tiefende Untersuchungen und weitere statistische Auswertungen 
kann eine Diagnose der aktuellen Gesundheitsbelastung im Be-
trieb erstellt werden. Der Befund ermöglicht dann die Konzepti-
on und Ableitung von Veränderungsstrategien und anwendbaren 
Interventionen. Die aktivierte Gefährdungsbeurteilung stellt so-
mit eine planmäßige, strukturierte und intensive Auseinanderset-
zung mit den Erforderlichkeiten einer gelingenden Arbeitsorga-
nisation und Personalentwicklung dar. Zudem ist die sukzessive 
Dokumentation der (Schutz-)Ziele, Aufgaben, Maßnahmen und 
Verantwortlichen das zentrale Ansinnen einer Qualitätsmanage-
mentprozedur. Prozessqualität und Dienstleistungen eines Un-
ternehmens gewinnen unbedingt durch die ernst gemeinte Re-
duktion psychosozialer Beeinträchtigungen und die Förderung 
gesundheitlicher Ressourcen. Offenkundig ist ebenfalls, dass die 
punktgenauen, auf Ergebnissen der Risikoanalyse beruhenden 
Interventionen eine wirtschaftlich sinnvolle, da wirksame Stra-
tegie im Rahmen des BGM nahelegen. Die professionell arran-
gierte und realisierte Diagnose psychischer Fehlbelastungen ist 
theoriegeleitet und evidenzbasiert. Sie berücksichtigt die grund-
legenden Elemente menschlichen Denkens, Fühlens und Han-
delns. Gesundheitsbeeinträchtigende Arbeitsbedingungen wer-
den nicht nur erkannt, sondern auch miteinander in Verbindung 
gesetzt (etwa Belastungen mit bestehenden Ressourcen). Die ver-
haltenswissenschaftliche Interventionsforschung ist ja geradezu 
darauf spezialisiert, anhand explorierter Schwierigkeiten eben 
solche Verhaltens- und Verhältnisaspekte zu bestimmen, die ge-
eignet sind, auch das zu entlasten, was es zu entlasten gilt. Sind 
Personen durch häufige Störungen im Arbeitsablauf überbean-
sprucht und reagieren sie hierauf mit Verspannungen, Schmer-
zen und langfristig eventuell mit Überdruss, werden (die obli-
gatorisch angebotenen) Rückenschulseminare wenige – auf 

Dauerhaftigkeit ausgerichtete – Effekte zeigen. Niemand will 
bezweifeln, dass Gymnastik und Entspannungsübungen parti-
ell wohltuend und auch durchweg indiziert sind. Allerdings: An 
grundsätzlichen dysfunktionalen Organisationsstrukturen än-
dern sie kaum etwas. Um suboptimale organisationale Prozesse 
zu beeinflussen, wären – sowohl für die Gesundheit des Einzel-
nen als auch für die des Unternehmens – temporäre arbeitspsy-
chologische Sprechstunden guter Standard. An diesem Beispiel 
wird deutlich, dass die marktüblichen BGM-Maßnahmen „von 
der Stange“ ungeeignet sind. Vielmehr müssten und können 

„maßgeschneiderte“ Instrumente eingesetzt werden.

Studie: Aktuelle Praxis und herausforderungen für 
deutsche unternehmen

Dreh- und Angelpunkt veränderter Arbeitssituationen sind letz-
ten Endes die Betriebe und Konzerne mit ihren Strukturen und 
Kulturen. Wie oben bereits skizziert, sind die Aktiven auf der Ar-
beitgeberseite aufgefordert, unverzüglich die Gesundheitsrisiken 
zu untersuchen, ihnen vorzubeugen und sie zu reduzieren. Die-
sem Anspruch kommen aktuell jedoch nur wenige Arbeitsorgani-
sationen nach: Lediglich fünf bis 16 Prozent haben eine Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer Belastungen implementiert (Beck, 
Richter, Ertel & Morschhäuser, 2012). Lenßen (2014) hat in ei-
ner Querschnittsstudie untersucht, inwieweit deutsche Firmen 
mit den Vorgaben des ArbSchG vertraut sind oder was sie etwa 
hindert, eine GBpsych zu etablieren. Ziel der Befragung war un-
ter anderem, aufzuzeigen, an welchen Stellschrauben angesetzt 
werden kann, um den gesetzlich vorgeschriebenen Gesundheits-

 Abb. 5: Prozess einer GBpsych im Hinblick auf weitere Management-
instrumente
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schutz weiter zu motivieren. Ein Fachteam von Psychologinnen 
und Pädagoginnen interviewte zu diesem Zweck Arbeitssicher-
heitskräfte, Gesundheitsbeauftragte und Betriebsärztinnen und 

-ärzte aus 100 mittleren und großen Unternehmen (Mittelwert 
der Mitarbeitendenzahl: 1027). Von besonderem Interesse waren 
Antworten auf folgende Fragen:

 �  Welche Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge bestehen bereits?
 �  Wie hoch ist die wahrgenommene Relevanz psychosozialer 

Gesundheitsthemen?
 �  Wie hoch wird der antizipierte Nutzen eingeschätzt?
 �  Welche aktuellen Hemmfaktoren werden benannt?

Die wichtigsten ergebnisse und Maßnahmen zur 
allgemeinen Gesundheitsfürsorge

Knapp 90 Prozent der Unternehmen bestätigen, dass sie ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Möglichkeiten zu betrieb-
lichen Vorsorgeuntersuchungen bereitstellen. 28 Prozent führen 
regelmäßig Mitarbeitendenbefragungen durch und fast 25 Prozent 
verfügen über eine innerbetriebliche Sozialbetreuung. Eine Ge-
fährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GBpsych) setzen 
gemäß der vorliegenden Studie nur zwölf Prozent der Betriebe um.

relevanz der themen im Bereich „Psychische Gesundheit“

Im Rahmen der Umfrage bewerten rund 65 Prozent den Ein-
satz einer GBpsych als „wichtig“ beziehungsweise „sehr wichtig“. 
Noch dringlicher werden Maßnahmen zum Training gesund-
heitsfördernder Führung (84,2 %), Konfliktmanagement (77,2 
%) und Arbeitszeitmanagement (73,7 %) eingestuft. Weiterhin 
hat interessiert, inwieweit Inkongruenzen bezüglich der als wich-
tig beurteilten Ansätze zur Förderung psychosozialer Gesundheit 
und der tatsächlichen Umsetzung dieser Favoriten bestehen.

wahrgenommene Bedeutsamkeit und tatsächliche 
umsetzung sind diskrepant

„In welchen Bereichen zum Thema ‚Psychische Gesundheit‘ gibt es 
in Ihrem Unternehmen bereits Aktivitäten?“ 

Die Synopse in Abb. 7 demonstriert, dass die geringste Ab-
weichung zwischen Wunsch und Verwirklichung in den Be-
reichen Führungskräftetrainings, Konfliktmanagement, Suchtbe-
ratung und Arbeitszeitmanagement besteht. Gut die Hälfte der 
Betriebe gibt an, in Sachen Gefährdungsbeurteilung tätig ge-
worden zu sein. Es ist psychologisch betrachtet kein Novum, 
dass Wissen und Handeln nicht immer konform gehen. Dis-
krepanzen resultieren unter anderem aus dem Fehlen von Res-
sourcen, aus konkurrierenden Zielen oder aus der Ermangelung 
eines Ausführungsplans. Signifikant sind die Widersprüchlich-
keiten bezogen auf die Präventionsmethoden Gesundheitszir-
kel, Psychoedukation, Psychosoziale Beratung und Pflegeberatung. 
Hier ergeben sich Hinweise auf Optimierungspotenziale. Um 
mehr Kongruenz zwischen wahrgenommener Relevanz und 
konsequenter Ausführung zu schaffen, wäre ein erster Schritt, 
konfligierende Einstellungen zu diesen Themen auf der Füh-
rungsebene zu explorieren. Ein zusätzlicher Prädiktor für die 
allermeisten Entscheidungen ist das Abwägen zwischen den 
Kosten und dem Nutzen der anvisierten Handlung – so selbst-
verständlich auch im Kontext betriebswirtschaftlicher Überle-
gungen.

SYnoPSe FAvoriSierter unD PrAktiZierter konZePte 
PSYchiScher GeSunDheit

konzepte „... sind wich-
tig / sehr 
wichtig ... „

„... es gibt Ak-
tivitäten...“

Abweichung / 
Differenz

Gefährdungs-
beurteilung

64,9 % 56,1 % 13,6 %

Gesundheits-
zirkel

52,7 % 22,8 % 56,7 %

Führungskräf-
tetrainings

84,3 % 66,7 % 20,9 %

Psycho- 
edukation

42,2 % 22,8 % 46,0 %

Psychosoziale 
Beratung

57,9 % 36,4 % 37,1 %

Konflikt- 
management

77,2 % 63,2 % 18,1 %

Arbeitszeit- 
management

74,7 % 57,9 % 22,5 %

Supervision 47,4 % 38,6 % 18,6 %

Suchtberatung 52,7 % 61,4 % 16,5 %

Pflegeberatung 49,2 % 26,3 % 46,5 %

 Abb. 6: Themen psychischer Gesundheit

 Abb. 7: Abweichungen zwischen positiv bewerteten und tatsächlich 

aktivierten Maßnahmen
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Pro und contra psychosozialer Gesundheitsförderung 
werden erkannt

Ob sich Unternehmen nun für mehr Gesundheitsschutz einsetzen 
oder nicht, hängt auch davon ab, wie sie die Vorteile infolge der 
Verminderung psychischer Belastungen bewerten (vgl. Abb. 8).

Mit 61,4 Prozent schätzen die Befragten den Mehrwert durch 
weniger Arbeitsunfähigkeitstage am Höchsten ein, gekoppelt mit 
dem Nutzen durch Krankenstandssenkung (52,7 %) und der Re-
duktion der Krankheitskosten (50,7 %). Fasst man die Ergebnisse 
aus Abb. 8 zusammen, so lässt sich auf Seiten der Befragten ein 
doch überdurchschnittliches Bewusstsein für die Vorteile erkennen. 
Insofern scheint es auch plausibel, dass lediglich ein Zehntel der 
Unternehmen die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung 
zur Minimierung psychischer Fehlbelastungen als gering einstuft.

Fehlende ressourcen gefährden die realisierung einer 
Gefährdungsbeurteilung

Die zaghaften Aktivitäten bei der Implementierung einer Risi-
komessung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz haben ihre 
Gründe. Nach Aussagen der Firmen fehlen insbesondere entspre-
chendes Personal (36,8 %), seriöses Fachwissen (33,3 %) und 
förderliche Informationen (29,8 %) für einen reibungslosen Be-
urteilungsprozess und die Entwicklung und Anwendung von 
passenden Maßnahmen (s. Abb. 9).

Immerhin planen zirka 65 Prozent der Arbeitsorganisationen, 
eine GBpsych durchzuführen. Diese Motivation sollte auch von 
arbeitswissenschaftlicher Seite unterstützt werden. Erwartungen 
seitens der Unternehmen bestehen über die genannten Hemm-
faktoren hinaus hinsichtlich dessen

 �  eine gemeinsame „Sprache“ zu finden, was die Fachtermini betrifft
 �  Qualifikationsangebote für betriebliche Akteure zu organisieren

 �  pragmatische und passgenaue Verfahren bereitzustellen
 �  in festgefahrenen Konflikten zwischen betrieblichen Sozial-

partnern zu vermitteln.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der 
Studie allen Protagonisten wie Versicherungs- und Leistungs-
trägern, Kontrollorganen und den Firmen selbst konkrete An-
satzpunkte bietet, um die Arbeitsgesundheit im Bereich „Psyche“ 
nachhaltig zu fördern.

hohe fachliche Qualifikation ist voraussetzung für 
gelingende Gesundheitsprävention

Auf sämtlichen beschriebenen Aktionsebenen ist zur erfolg-
reichen Minimierung gesundheitlicher Risiken ein hoher Stan-
dard an arbeits- und verhaltenswissenschaftlichem Sachverstand 
Voraussetzung. Ordnungspolitisch Verantwortliche, Mitarbeiten-
de der Kontrollorgane, Arbeitsschutzbeauftragte, Mitarbeiterver-
tretungen und Betriebsärztinnen und -ärzte, Analysten, Statistike-
rinnen und Statistiker, Interventionsforscherinnen und -forscher, 
Anwendende, Entwicklerinnen und Entwickler: Alle sind gefor-
dert, sich der Notwendigkeit, Interdisziplinarität und Vielschich-
tigkeit des Themas zu widmen und sich das entsprechende Know-
how anzueignen. Momentan stößt man im Kreise professioneller 
Schlüsselpersonen angesichts der Materie tendenziell auf Erstau-
nen und Unerfahrenheit, bei – zugegebenermaßen – gleichzeitiger 
relativer Neugier. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die ge-
winnbringende Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 
am Arbeitsplatz durch rudimentär geschultes Personal betroffener 
Unternehmen mit eigenen Bordmitteln zu gewährleisten ist. Zu 
speziell, komplex und sensibel ist das Thema. Unter diesen Um-
ständen besteht die Gefahr der „Eigenregie“ nicht selten darin, 
mit den Widerständen der Leitungsebene nicht klar zu kommen, 

 Abb. 8: „Wie bewerten Sie Kosten-/Nutzen-Vorteile bei der Reduktion 
psychischer Belastungen?“

 Abb. 9: Hemmende Faktoren
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Frustration bezogen auf die Mannigfaltigkeit zu entwickeln und 
die Angelegenheit auf die lange Bank zu schieben. Es verhält sich 
ähnlich wie mit einem umfangreicheren internistischen Check-
up: Das Erforschen und Einordnen bestimmter Parameter und 
die Empfehlungen sinnvoller Strategien zur Vermeidung gravie-
render Krankheiten überlassen wir lieber denjenigen, die auf ei-
nen akzeptablen beruflichen Background und Erfahrungsschatz 
zurückgreifen können und von denen wir überzeugt sind, dass sie 
uns weder unter- noch überdiagnostizieren oder -versorgen.

Fazit und Ausblick

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz 
ist nicht nur eine strategisch zweckdienliche und praktikable Me-
thode, um rechtliche Ansprüche sowohl aus dem neuen Präven-
tionsgesetz als auch aus dem reformierten Arbeitsschutzgesetz 
zu erfüllen. Kompetent und ernsthaft etabliert, ist sie eine res-
sourcenorientierte, auf betriebliche Gesundheit (und Belange) 
und Zukunftsfähigkeit ausgerichtete Managementmethode. Der 
Mehrwert liegt aufgrund der Kontextbezogenheit zudem in der 
Brauchbarkeit hinsichtlich der Bedarfe von Organisations- und 
Personalentwicklung. Voraussetzung ist allerdings, in allen Pha-
sen der Umsetzung Professionalität und Präzision walten zu las-
sen. Angesichts der momentanen Zurückhaltung seitens der Un-
ternehmen, eine GBpsych konsequent zu praktizieren, ist es 
ratsam, die Ergebnisse der vorgestellten Studie zu würdigen und 
den Delegierten der Konzerne, Firmen und Verwaltungen das ge-
wünschte Wissen zuteil werden zu lassen. Angehalten zu diesen 
Koordinierungsleistungen sind meines Erachtens Ministerien, 
GKV-Spitzenverbände, Unfallversicherungsträger, Berufsgenos-
senschaften oder die  Rentenversicherung. Mittels eines abge-
stimmten und multiplikativen Vorgehens können Verpflichtung 
und Verantwortlichkeit gestärkt und letzten Endes die offiziell 
postulierte Integration von BGM und Arbeitsschutz Wirklich-
keit werden. Um der Gefahr ineffizienter oder auch unseriöser 
Angebote im Bereich der Gesundheitsprävention und psychi-
schen Gefährdungsbeurteilung zu begegnen, sollte zeitnah in Er-
wägung gezogen werden, Qualitätsmerkmale festzulegen. Dies-
bezüglich ist etwa zu denken an Parallelen zu den in der Medizin 
bewährten S3-Leitlinien oder den Beurteilungskriterien in der 
verkehrspsychologischen Begutachtung.
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